
mindert ist, im Regelfall nicht auf die Aufnahme einer 
Arbeit verwiesen werden.
BG Rostock, Urt. vom 30. Oktober 1963 - II BCB 34/63.

Der Kläger ist seit 1953 auf Grund eines vom Verklag
ten verschuldeten Unfalls Vollinvalide mit einer Er
werbsminderung von 70 %. Entsprechend seinem bis
herigen Nettoeinkommen erhielt er neben seiner Inva
lidenrente in Höhe von monatlich 230 MDN vom Ver
klagten einen Differenzbetrag von monatlich 170 MDN. 
Ab 1. Juli 1961 hat der Verklagte die Zahlungen auf 
70 MDN mit der Begründung herabgesetzt, der Kläger 
müsse sich 30 MDN als Einsparung für berufsbedingte 
Ausgaben anrechnen lassen, die Invalidenrente betrage 
jetzt 260 MDN, und schließlich müsse er seine teilweise 
Leistungsfähigkeit ausnutzen.
Der Kläger hat nachgewiesen, daß er auch leichte Ar
beiten nicht verrichten kann und daß zahlreiche Be
mühungen, eine annehmbare Arbeit zu finden, ohne 
Erfolg geblieben sind. Die Rentenerhöhung erstrecke 
sich auf alle Rentner und könne sich nur zu seinen 
Gunsten, nicht aber zugunsten des Verklagten auswir
ken. Schließlich sei zu beachten, daß die Löhne seit 
1953 erheblich gestiegen seien.
Mit seiner Klage forderte er daher das vom Verklag
ten zurückgehaltene Geld. Das Kreisgericht ist seiner 
Auffassung gefolgt und hat den Verklagten nach dem 
Klageantrag verurteilt.
Die Berufung des Verklagten, in der nur noch der Ein
wand wiederholt wurde, der Kläger müsse die ihm ver
bliebene Arbeitskraft ausnutzen und sich die Ergeb
nisse der Arbeit anrechnen lassen, hatte keinen Erfolg.
Aus den G r ü n d e n :
Die Differenz zwischen dem Kläger und dem Verklag
ten bezieht sich in der Berufungsinstanz auf die Frage, 
ob der Kläger als Vollinvalide mit einer Erwerbsmin
derung von 70 % verpflichtet ist, eine Arbeit aufzu
nehmen, so daß in Anbetracht des dadurch erzielten 
Verdienstes die vom Verklagten zu leistende Renten
zahlung in Höhe von monatlich 170 MDN im entspre
chenden Umfang zu reduzieren ist. Die Rechtsmittel
instanz vertritt dazu die gleiche Ansicht wie das Kreis
gericht, nach der der Verklagte weiterhin verpflichtet 
ist, an den Kläger eine monatliche Rente von 170 MDN 
zu leisten. Der Senat folgt dem Vortrag des Verklagten 
allerdings insoweit, als von diesem darauf hingewiesen 
wurde, daß ein Bürger, der Schadenersatzansprüche 
geltend macht, durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
dazu beizutragen hat, diesen Schaden in Grenzen zu 
halten und auch zur Minderung des Schadens nach be
sten Kräften beizutragen.
Nachdem bei einem Menschen auf Grund eines Unfalls 
oder sonstiger schwerer Erkrankung nach einer um
fangreichen fachärztlichen Untersuchung Vollinvalidi
tät und damit Arbeitsunfähigkeit festgestellt worden ist, 
wird dieser Bürger in der Regel mit Rücksicht auf die 
ihm noch verbleibende prozentuale Erwerbsfähig
keit nicht auf die Aufnahme einer Arbeit verwiesen 
werden können. Infolge der schweren Körperschäden 
wird er trotz guten Willens nicht in der Lage sein, eine 
Tätigkeit auszuüben. Andererseits sind durchaus Fälle 
denkbar, in denen auch einem Invaliden die Ausübung 
einer leichten Tätigkeit, möglicherweise im Sitzen, zum 
Bestreiten eines Teils des Lebensunterhalts zugemu
tet werden kann.
Diese Voraussetzungen liegen bei dem Kläger aber nicht 
vor. Der Senat hat sich bei der mündlichen Verhand
lung selbst davon überzeugen können, daß der Kläger 
bei dem Unfall schwerste körperliche Schäden davon
getragen hat. So ist sein Gesicht noch heute in starkem 
Maße entstellt, so daß es ihm schon daher in psychi
scher Hinsicht Schwierigkeiten bereitet, im täglichen 
Leben zu bestehen und sich gegenüber anderen Bür
gern durchzusetzen. Wegen seiner traumatischen Hirn
leistungsschwäche ist er auch für leichtere Arbeiten

ungeeignet. In dem für das Bezirksgericht über den 
Kläger erstatteten ärztlichen Spezial-Obergutachten 
wird u. a. festgestellt, daß die Kaubewegungen nur un
vollständig ausgeführt werden können und der Mund 
nur wenig geöffnet werden kann. Auch der Sachver
ständige bezeichnet die Folgen des Unfalls als schwere 
Zerstörung des rechtsseitigen Gesichtsschädels und als 
Vorliegen einer Hirnschädigung. Die Gesamterwerbs
minderung wurde erneut auf 70% festgesetzt. Wenn 
der Facharzt als Schlußfolgerung hieraus festgelegt hat, 
daß ein Leistungsrest von 30 % übrigbleibt und in die
sem Rahmen eine zusätzliche Beschäftigung innerhalb 
des Lohndrittels möglich sein wird, so wird jedoch im 
gleichen Zusammenhang zum Ausdruck gebracht, daß 
weiterhin an der Invalidität des Klägers festgehalten 
wird. Im Ergebnis der Untersuchungen weist der Gut
achter zusammenfassend darauf hin, daß der 35jährige 
Kläger so schwere verschiedenartige Schädigungen er
litten hat, daß er völlig aus seiner Lebensbahn gewor
fen wurde.
Wenn der Verklagte dennoch der Meinung ist, der 
Kläger sei verpflichtet, einer Arbeit nachzugehen, so 
übersieht er, daß die Sorge um den Menschen bei uns 
im Mittelpunkt steht. Würde der Senat die Berechti
gung der Argumente des Verklagten anerkennen, so 
könnte die Deutsche Versicherungs-Anstalt auch in an
deren Fällen Invalidenrentner vorbehaltlos auf die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verweisen und Kür
zung der Renten vornehmen. Das würde aber eindeutig 
den Anschauungen der Werktätigen in unserer soziali
stischen Gesellschaftsordnung und der sozialistischen 
Gesetzlichkeit widersprechen.

§§ 249, 255, 276, 278, 823 BGB.
1. Ist es einem unberechtigten Dritten durch schuld
haftes Verhalten eines Sparkassenangestellten möglich 
geworden, rechtswidrig von einem fremden Konto Geld 
abzuheben, so haftet die Sparkasse aus dem Vertrag 
mit ihrem Kunden unabhängig neben dem schädigen
den Dritten, der dem Geschädigten wegen der uner
laubten Handlung zum Schadenersatz verpflichtet ist.
2. Der durch einen Bankbetrug Geschädigte kann von 
der schuldhaft handelnden Bank auch dann Schaden
ersatz fordern, wenn er bereits gegen den direkten 
Schädiger einen Schuldtitel erreicht hat. Die schaden
ersatzpflichtige Bank kann in diesem Fall jedoch vom 
Geschädigten fordern, daß er seinen Anspruch gegen 
den Schädiger an sie abtritt.
BG Rostock, Urt. vom 11. Dezember 1963 — II BCB 22/63.
Der Kläger unterhält bei der verklagten Sparkasse ein 
Gehaltskonto. Von diesem Konto hat die damalige 
Freundin des Klägers, Frau S., innerhalb von fünf Mo
naten insgesamt 1840 MDN unberechtigt abgehoben. 
Dazu hatte sie u. a. in elf Fällen sich sebst Vollmachten 
ausgeschrieben und mit dem Namen des Klägers unter
schrieben. Durch Strafurteil wurde sie wegen dieser und 
noch weiterer strafbarer Handlungen zu einer Ge
fängnisstrafe verurteilt. Im zivilrechtlichen Anschluß
verfahren wurde sie gleichzeitig verurteilt, an den 
Kläger 4727 MDN Schadenersatz zu zahlen. In diesem 
Betrag sind die 1840 MDN enthalten, die sich die Ver
urteilte S., wie oben bereits festgestellt, unrechtmäßig 
zueignete.
Nunmehr hat der Kläger gegen die Kreissparkasse 
Klage erhoben und beantragt, sie zu verurteilen, an 
ihn 1840 MDN nebst Zinsen zu zahlen. Zur Begründung 
hat der Kläger ausgeführt, die Verklagte sei verpflichtet 
gewesen, bei' jeder Abhebung die Unterschriften zu ver
gleichen. Dies hätte ganz besonders dann geschehen 
müssen, wenn ein Dritter die Geldabhebungen vorge
nommen habe. Die Verurteilte habe sich nicht etwa be
müht, ihre eigene Handschrift zu verstellen und die 
Schreibweise des Klägers nachzuahmen. Sie habe viel
mehr mit ihrer Handschrift die elf Quittungen unter-
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